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Data Act – 

Warum hat das 

so einen Impact? 
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1

Data Act – Für wen gilt das 

eigentlich?
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Ausgangspunkt

Erfasst

• Vernetzte 
Produkte

• Verbundene 
Dienste

• Virtuelle 
Assistenten

Nicht erfasst

• Rein virtuelle 
Produkte

• Analoge Geräte 
ohne 
Datenfunktion

Marktbezug

• Inverkehrbringen 
in der EU 
entscheidend

Beispiele

• Smartwatch

• Vernetztes (Bau-) 
Fahrzeug 

• Intelligenter 
Lautsprecher
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Daten, Daten, Daten … Welche 

Daten sind betroffen? 
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Einteilungen

Produkt-
daten

Verbundene 
Dienstdaten

Meta-
daten

 durch Nutzung des 

Produkts erzeugt 

(Sensorwerte, Status, 

Messungen)

 entstehen durch Nutzung digitaler Dienste 

(App-Eingaben, Updates)

 Kontextinformationen 

(Zeitstempel, Logs, 

Standortdaten)

Nicht umfasst: 

stark angereicherte/ 

prognostische Daten 

(z. B. KI-Auswertungen)

!
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Who is who in Data Act - 

Dateninhaberschaft & Akteure
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Definition

Dateninhaber = wer Kontrolle über Datenzugang hat 
→ meist Hersteller/Plattformanbieter

Nicht: reine Auftragsverarbeiter
→ Cloud Provider ohne Entscheidungsbefugnis

Herausforderung: komplexe Ökosysteme
→ Produzent, Softwareanbieter, Wartung, Dritte
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Let me in - 

Datenzugangsansprüche für Nutzer 

und Dritte
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Datenzugang nach dem Data Act

Datenempfänger 

(Dritter, 

Wettbewerber) 

Dateninhaber

(Hersteller, 

Provider etc.)

Nutzer

(Käufer, Mieter, LN 

etc.)  

Art. 4 Abs. 13 DA

Vertrag über Nutzung nicht-pb Daten („Lizenz“) 

Art. 4 Abs. 1 DA
Anspruch auf Datenzugang

Art. 4 Abs. 6 DA

Ggf. Vereinbarung über TOMs 

(Geschäftsgeheimnisschutz)

Art. 5 Abs. 1 DA
Anspruch auf Weitergabe von Daten an 

Dritte

Ausnahme: „Gatekeeper“, Art. 5 Abs. 3 DA

Art. 5 Abs. 9 DA

Ggf. Vereinbarung über TOMs 

(Geschäftsgeheimnisschutz)

Art. 8 Abs. 1 DA

Vereinbarung über 

Ausgestaltung der 

Datenbereitstellung

Ggf. „FRAND“ Gegen-

leistung nach Art. 9 DA

Art. 6 Abs. 2 DA

Keine Beeinträchtigung der 

Autonomie, Entscheidungsfähigkeit 

oder Wahlmöglichkeit; sonstige 

Einwirkung zulässig – insb. 

durch geschäftliche Anreize!
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Case Study: Der vernetzte Kran
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Vernetzter Kran im Baualltag

Technische Basis

• Der Kran ist ausgestattet mit 

zahlreichen Sensoren, etwa: 

Lastsensoren, Wind- und 

Neigungssensoren 

• Alle Daten laufen in einer 

digitalen Steuerung 

zusammen, die lokal, per App 

oder über eine Cloud-Plattform 

bedient werden kann.

Produktdaten

• Im Betrieb entstehen 

fortlaufend Status- und 

Betriebsparameter wie: 

aktuelle Position, Last, 

Betriebsstunden,

• Diese Rohdaten sind 

Produktdaten im Sinne des 

Data Act und grundsätzlich 

zugangspflichtig.

Datenzugang aus Nutzersicht

Ein Bauunternehmen, das den Kran mietet, kann nach Art. 4 DA verlangen:

• Zugang zu den während der Nutzung entstandenen Produkt- und 

Dienstdaten,

• Bereitstellung in einem strukturierten, maschinenlesbaren Format,

• optional z. B.: direkte Weitergabe an einen Wartungsdienstleister oder an 

ein Softwareunternehmen, das Bauabläufe optimiert.

Verbundene 

Dienstdaten

• Über die Steuerungs-App 

oder ein Web-Dashboard 

konfiguriert der Kranführer 

den Betrieb: etwa Wahl der 

Hubgeschwindigkeit,  Ein-

stellung von Betriebsmodi,  

Erfassung digitaler 

Einsatzprotokolle

• Solche Eingaben und Rück-

meldungen sind verbundene 

Dienstdaten, da sie 

unmittelbar mit der Nutzung 

des Krans verknüpft sind.

Metadaten

• Damit die Daten technisch 

nutzbar sind, werden Kontext-

informationen mitgeführt, 

etwa:

Zeitstempel, Standortdaten 

des Krans, Benutzer-IDs oder 

Zugriffsprotokolle.

• Diese Metadaten sind nach 

dem Data Act ebenfalls bereit-

zustellen, soweit sie zur 

Interpretation erforderlich sind.
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Challenges und Lösungsansätze 
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Wie den Zugang 

für Nutzer 

realisieren?  

Wie funktioniert 

das mit dem 

Zugang für 

Dritte? 

Transparenz & 

Vertrag – Was ist 

zu beachten? 

Confidentiality – 

Was geht, was 

geht nicht?  

Und wie immer: 

Datenschutz …

Challenges & Lösungsansätze 
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Challenges & Lösungsansätze (1) 

Zugang für 

Nutzer 
Zugang für Dritte 

Transparenz & 

Vertrag

▪ Auslegungsregel: „What 

ever you have, …“

▪ Pflicht zur Bereitstellung 

ergänzender Hilfsmittel: 

Bereitstellung von 

Software & Co. zwingend?

▪ Paketierung: Definition 

von Daten-Paketen?   

▪ „Überschießende“ 

Bereitstellung: Umgang 

mit „Mehrwert“-Daten 

▪ Direkte vs. indirekte 

Bereitstellung: 

Verhältnis von Art. 3 / 4 

▪ API vs. Download: Was 

ist zwingend? 

▪ Realtime-

Bereitstellung: Immer 

verpflichtend?

▪ Bereitstellung an 

2ndary User in Multi-

Stakeholder Szenarien: 

Fokus auf den Primary 

User? 

▪ Proaktives Angebot an 

Dritte (Plattform etc.): Ist 

das notwendig? 

▪ Verifizierung: Wie kann 

das ablaufen? 

▪ Sicherheit: Welche 

Anforderungen dürfen 

gestellt werden? 

▪ Realtime-Zugang: Immer 

zwingend?

▪ Hilfsmittel: Pflicht zur 

Bereitstellung?  

▪ Datenhinweise: Wann und 

wie bereitstellen? 

▪ Multi-Stakeholder 

Szenarien (z.B. Leasing): 

Was sollte man mit wem 

regeln?  

▪ Datenlizenz: Wo und wie 

regeln? 

▪ Abgrenzung zum 

„Vertragszweck“: Wofür 

wird Lizenz benötigt, wofür 

nicht? 

▪ Widerruflichkeit oder 

Kündigung: Auswirkungen? 
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Challenges & Lösungsansätze (2) 

Confidentiality 

Datenschutz 

▪ Regel-Ausnahme Verhältnis: Grundsatz der Bereitstellung und 

Verweigerung nur unter bestimmten, eng gefassten Voraussetzungen 

▪ Verweigerung der Datenbereitstellung: Wann darf verweigert werden 

(Nicht-Umsetzung von Maßnahmen / drohende Verletzung; „schwerer 

wirtschaftlicher Schaden“; Pflicht zur Information der Behörde)? 

▪ Beschwerde und Streitbeilegung: Zuständigkeiten der Behörde (Art. 

37 DA) und benannten Streitbeilegungsstellen  

▪ Rollen der Beteiligten: Dateninhaber als Controller oder Processor? 

▪ Rechtsgrundlage: Worauf die Bereitstellung an Nutzer und Dritte stützen? 

▪ Rechtsgrundlage: Prüfpflichten des Dateninhabers in Multi-User 

Szenarien? 

▪ Multi-User Strategien: Fokus auf den Primary-User? 

▪ Transparenz: Kombination aus Daten- und Datenschutzhinweisen? 
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Was ist zu tun? 
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Strategische Optionen
Vertragliche 

Anpassung

Technische 

Umsetzung

Scoping-Analyse und 

Klassifizierung von 

Daten 

Was ist zu tun?

• Bestandsaufnahme: 

Welche Daten entstehen, 

wo liegen sie?

• Differenzierung nach 

Kategorien

• Prüfung: enthaltene 

Geschäftsgeheimnisse / 

personenbezogene Daten

• Abgleich mit Anwendungs-

bereich des Data Act

1 2 3 4

• Einrichtung von Schnitt-

stellen (API, Dashboard, 

Exportformate)

• Sicherstellung: 

Datenqualität, Vollständig-

keit, Echtzeitfähigkeit

• Interoperabilität mit 

Drittsystemen 

(z. B. Wartungsdienste, 

Plattformen)

• Schutzmaßnahmen: 

Verschlüsselung, 

Zugriffskontrollen 

• Datenrechte und Nutzungs-

klauseln klar regeln

• Geheimnisschutz: TOMs, 

NDAs, Vertragsstrafen

• Haftungsregelungen bei 

fehlerhafter Bereitstellung / 

Missbrauch

• Vergütungsmodelle

• Governance: 

Zuständigkeiten und 

Eskalationsmechanismen

• Aufbau neuer 

datenbasierter 

Geschäftsmodelle

• Chancen durch Weitergabe 

evaluieren

• Risiken im Wettbewerb 

adressieren

• Kontinuierliches Monitoring 

der EU-Regulierungen und 

Marktstandards
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Ihre Fragen
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